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Wichtige Rufnummern

Redaktionsschluss - Nächstes Mitteilungsblatt:
Die nächste Ausgabe erscheint am 09.06.2026 
Redaktionsschluss: Dienstag, 02.06.2026 um 12.00 Uhr
   
Beiträge für das Mitteilungsblatt bitte per Mail an: 
mitteilungsblatt@goerwihl.de 

Textbeiträge bitte nur als .docx-Word-Datei oder als pdf-Datei schicken. Bitte
beachten Sie, dass der Verlag nur Bilder und Dateien in den Formaten jpg,
jpeg, tif, tiff mit einer Größe von max. 10 MB verarbeiten kann.
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Die nächstliegenden Apotheken:  

Hotzenwald Apotheke, Kirchstraße 13, Rickenbach 07765 688 
Albtal Apotheke, Schulstr. 10, Albbruck 07753 5319   

Apotheken-Notdienst    
Samstag, 30.05.2026 Engel-Apotheke im E-Center Waldshut-Tiengen
Sonntag,  31.05.2026 Rheintal-Apotheke Kadelburg
Donnerstag, 04.06.2026 Stadt-Apotheke Bad Säckingen
Samstag, 06.06.2026 Die St. Georgs-Apotheke Lauchringen
Sonntag, 07.06.2026 Apotheke am Seidenhof Waldshut-Tiengen
Alle Notdienstapotheken im Internet unter: 
www.lak-bw.notdienst-portal.de oder kostenlos vom Festnetz  
Tel. 0800 0022833

Terminvereinbarung im Rathaus Görwihl 
Das Terminbuchungssystem der Gemeinde ist für BürgerInnen und Mitarbeite-
rInnen das geeignete Mittel, um behördliche Angelegenheiten ohne Wartezeit 
erledigen zu können. 

Bitte buchen Sie einen Termin für folgende Anliegen:
• Ausweis / Pass beantragen
• Wohnsitz an-/ab-/ ummelden
• Standesamt
• Unterschriftenbeglaubigung
• Grundbuchauszug 

Einen Termin können Sie online über unsere Homepage  
www.goerwihl.de über den Button rechts unten Termin  
vereinbaren buchen. 

Das Rathaus ist für einfache Bürgeranfragen zu folgenden Zeiten geöffnet: 
Montag bis Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag 14:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag 14:00 bis 18:00 Uhr   

Gerne erreichen Sie uns auch telefonisch unter: 07754-708-0 
gemeinde@goerwihl.de • www.goerwihl.de

Das Rathaus-Team dankt Ihnen für Ihre Mithilfe! 

Bürgermeister Mike Biehler 708-0 

Sekretariat / Zentrale Diana Behncke 708-0 

Hotzenwald Tourist - Info Christina Schrieder 708-10

Hauptamt und Standesamt Petra Schlachter 708-11 

Bürgerbüro Imma Natale 708-12 

Ordnungsamt Petra Huber 708-13 

Bürgerbüro Ralf Stenzel 708-15 

Hauptamtsleiterin Christiane Maier 708-24 

Hauptamt Sabrina Kohlbrenner 708-25

Rechnungsamtsleiterin Alexandra Gerig 708-30

Rechnungsamt Vanessa Sticher  708-31

Gemeindekasse Jelena Stoll 708-32

Rechnungsamt Esther Meißner 708-33

Bauamt Marion Mutter 708-35 

Breitband Carmen Kaiser     708-36

Rechnungsamt Martin Schwald 708-37

Technischer Dienst Matthias Block 708-38 

Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Görwihl erscheint 14-tägig in den ge-
raden Wochen dienstags und wird im Abonnementverfahren an die Haus-
halte der Gemeinde Görwihl inkl. Ortsteile verteilt.  

HERAUSGEBER:  
Gemeinde Görwihl, Hauptstr. 54, 79733 Görwihl

VERANTWORTLICH FÜR DEN REDAKTIONELLEN  TEIL: 
Bürgermeister Mike Biehler o.V.i.A.

VERANTWORTLICH FÜR DIE FRAKTIONSMITTEILUNGEN:
Die jeweilige Fraktion bzw. der/ die Vorsitzende des jeweiligen Fraktion. 

VERANTWORTLICH FÜR DIE KIRCHEN- & VEREINSMITTEILUNGEN:
Die jeweilige Kirche bzw. die/der Vorsitzende der jeweiligen Vereins.

FÜR DEN ANZEIGENTEIL/DRUCK: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach, 07771 9317-11, Fax 9317-40, 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

Notruf, Feuerwehr (europaweit) 112

Polizei, Notruf 110

Krankentransporte 07751 19 222

Notfallversorgung Klinikum Hochrhein  07751 85-0

Giftnotruf 0761 19240

Notfalldienst Kinderarzt, Augenarzt; Zahnarzt  
und ärztl. Bereitschaftsdienst (Anruf ist kostenlos) 116 117

www.docdirekt.de - digitale Anlaufstelle der 116117 
kostenlos und digital medizinische Ersteinschätzung und Handlungsempfehlung

Notfallpraxis Lörrach 
Kreiskrankenhaus Lörrach, Spitalstr. 25, Lörrach 
Mo - Fr von 19.00 - 22.00 Uhr, Sa, So und Feiertage 09.00 - 20.00 Uhr. 

Notfallpraxis Waldshut  
Allgemeine Notfallpraxis Waldshut Klinikum Hochrhein, 
Kaiserstr. 93-101 79761 Waldshut-Tiengen 
Öffnungszeiten: Sa, So und Feiertage 09.00 - 19.00 Uhr 

Kinder Notfallpraxis Lörrach 
Allgemeine Notfallpraxis St. Elisabethen-Krankenkaus,  
Feldbergstr. 15, 79539 Lörrach 
Öffnungszeiten: Sa, So und Feiertage 10.00 - 15.00 Uhr 

Polizei Görwihl, Segeten 36 07764 932998-0 
Mo./Di./Mi./Fr. 07.30 – 17.00 Uhr und Do. 13.00 – 20.00 Uhr

Wasserversorgung Störungsnummer 0173 6533437

ED Netze Störungsnummer (rund um die Uhr) 07623 92-1818 

APH (Ambulanter Pflegedienst Hotzenwald) 07754 919607

Caritas Sozialstation St. Martin 07754 8799050 

Tagespflege Hotzenwald 07754 8799040 

Essen auf Rädern, Bereich Hotzenwald 07754 8799050

Telefonseelsorge 0800 1110111 oder 1110222 

Frauen- und Kinderschutzhaus 07751 3553 

Frauenberatungsstelle Courage -  
Fachberatungsstelle  für Frauen und Mädchen bei häuslicher und sexualisierter 
Gewalt  07741 808 22 77 

Beratungsstelle f. Schwangerschaftsfragen 07751 898237

Fachstelle Sucht (Alkohol, Medikamente, Glückspiel)   
www.bw-lv.de    07751 89668-0 

Jugend- und Drogenberatung 07751 89677-0

DRK Servicestelle SeniorInnen 07761 92010

Lebenshilfe Südschwarzwald e.V. - Offene Hilfen WT -  
Säckinger Str. 3 Laufenburg  Tel 07741 9699524

Soziale Börse /Nachbarschaftshilfe 07764 933 130 
Dienstag und Freitag (10.00 - 11.00 Uhr)

Pflegestützpunkt Landkreis Waldshut 07751 86-4252 
(Beratungsstelle für die Bevölkerung in allen Fragen rund um die Pflege) 

Familienwerk Sölden (Dorfhelferinnen) 0176 17612656 
Einsatzleitung Frau Maichel   
Mail: heike.maichel@dorfhelferinnenwerk.de  

Förster  
Florian Fiedel, Oberwihl 212 0172 7633987  
E-Mail: florian.fiedel@landkreis-waldshut.de 
Christoph Beilharz vertritt Franziska Gottstein     016097812055 
E-Mail: Christoph.Beilharz@landkreis-waldshut.de 
(Gemark.Strittmatt zw. Schwarzenbach u. Verbindungsstr.
Engelschwand-Steinernes Kreuz-Abzweigung Lindau) 

Bezirks-Schornsteinfeger   
Marc-Philipp Hoffmann 07755 9398400 

Tierärzte: 
Dr. Wiltrud Jehle, Strittmatt (Kleintiere) 07754 921 000 
Konstantin Heidt, Herrischried (Großtiere) 07764 932 9239  

Tierärztlicher Notdienst (westlicher Landkreis) 07672 9383999 

Tierschutzverein Tierheim Steinatal    0151 554 14 785 
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Amtliche 
Bekanntmachungen

Satzung

 
der Gemeinde Görwihl über die Regelung der Betreuung 
von Grundschulkindern und über die Erhebung von Benut-

zungsgebühren (Ganztagsbetreuung Grundschule)

 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) in Verbindung mit dem Gesetz zur ganztägigen 
Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförde-
rungsgesetz - GaFöG), § 24 Abs. 4 des Achten Buches Sozi-
algesetzbuch (SGB VIII) sowie den §§ 2, 13 und 19 des Kom-
munalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Görwihl am 18.05.2026 folgende 
Satzung beschlossen:
 

Präambel
 
Die Gemeinde Görwihl betreibt zur Förderung der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf sowie zur Unterstützung der Bildung 
und Erziehung von Kindern im Grundschulalter Betreuungsan-
gebote während der Schulzeit und in den Schulferien. Die An-
gebote werden als öffentliche Einrichtungen geführt und dienen 
der Umsetzung des gesetzlichen Rechtsanspruchs auf ganztä-
gige Förderung nach dem Gesetz zur ganztägigen Förderung 
von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz - 
GaFöG) in Verbindung mit § 24 Abs. 4 SGB VIII.
 

ABSCHNITT I – ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
 

§ 1
Gegenstand und Geltungsbereich

1. Diese Satzung regelt die Teilnahme, Nutzung und die Erhe-
bung von Gebühren für die schulzeitbegleitende Betreuung 
sowie die Ferienbetreuung von Grundschulkindern in der 
Gemeinde Görwihl.

2. Die Betreuungsangebote erfolgen auf der Grundlage des 
Bundesgesetzes zur Einführung des Rechtsanspruchs auf 
ganztägige Betreuung von Grundschulkindern (GaFöG) in 
Verbindung mit § 24 Abs. 4 SGB VIII.

3. Die Betreuungsangebote werden als öffentliche Einrichtun-
gen der Gemeinde Görwihl im Sinne des § 8b Schulgesetz 
betrieben. Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtli-
cher Natur.

§ 2
Zweck der Betreuung

1. Die Betreuungsangebote dienen der Betreuung von Kin-
dern, die eine Grundschule besuchen, ergänzend zu den 
Unterrichtszeiten (Schulzeitbegleitende Betreuung) sowie 
während der Schulferien (Ferienbetreuung) und erfolgen 
unter Berücksichtigung desRechtsanspruchs auf ganztägige 
Förderung nach § 24 Absatz 4 SGB VIII und den Vorgaben 
des Bundesgesetzes zur Einführung des Rechtsanspruchs 
auf ganztägige Betreuung von Grundschulkindern (GaFöG).

2. Ziel ist es, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu för-
dern, Kinder altersgerecht zu betreuen und einen Beitrag 
zur Chancengleichheit und sozialen Teilhabe zu leisten.  
Die schulzeitbegleitende Betreuung ermöglicht eine, die 
Unterrichtszeiten ergänzende Betreuung der Kinder mit al-
tersgerechter Beschäftigung im Rahmen einer verlässlichen 
Grundschule. Es wird den Kindern Gelegenheit gegeben, 
ihre Hausaufgaben anzufertigen. Soweit es die Verhältnisse 
zulassen, wird ihnen dabei Hilfestellung geleistet. Das Ange-
bot der Ferienbetreuung umfasst freizeitbezogene, spieleri-

sche und kreative Aktivitäten, vereinzelt auch Exkursionen 
und Ausflüge.

ABSCHNITT II – SCHULZEITBEGLEITENDE BETREUUNG
 

§ 3
Betreuungsangebote und Zeiten

1. Die schulzeitbegleitende Betreuung findet ausschließlich an 
Schultagen von Montag bis Freitag ergänzend zu den Unter-
richtszeiten statt. Die Teilnahme an der schulzeitbegleiten-
den Betreuung ist freiwillig.

2. Die Betreuung ist modular aufgebaut. An der Grundschule 
Görwihl werden folgende Betreuungsmodule vorgehalten:
1. Frühbetreuung 07:00 Uhr bis 08:30 Uhr
2. Mittagszeit vom Unterrichtsende,  

 frühestens jedoch  
 ab 12:00 Uhr, bis 14:00 Uhr

3. Nachmittagsbetreuung 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr

3. Die Betreuung in Freistunden und bei Unterrichtsausfall ist 
nicht Teil des kommunalen Betreuungsangebots. In diesen 
Zeiten findet die Betreuung durch Lehrkräfte statt.

4. Die modularen Betreuungsformen sind wahlweise für drei 
oder fünf Wochentage buchbar. Sie können kumulativ ge-
bucht werden, jedoch ist die Betreuung am Nachmittag 
nach Abs. 2 Ziff. 3 nur zusammen mit der Mittagszeit nach 
Abs. 2 Ziff.2 buchbar.

§ 4
Mittagstisch

1. Die Gemeinde bietet im Rahmen der schulzeitbegleitenden 
Betreuung von Montag bis Freitag einen warmen Mittags-
tisch an.

2. Die Teilnahme am warmen Mittagstisch ist in der Mittagszeit 
und Nachmittagsbetreuung verpflichtend.

§ 5
Schließzeiten der schulzeitbegleitenden Betreuung

1. Während der Schulferien, an beweglichen Ferientagen und 
an gesetzlichen Feiertagen findet keine schulzeitbegleiten-
de Betreuung statt.

2. Die Gemeinde kann die Betreuung aus wichtigem Grund vo-
rübergehend einschränken oder schließen.

ABSCHNITT III - FERIENBETREUUNG
 

§ 6
Betreuungsumfang in den Schulferien

1. Die Ferienbetreuung richtet sich an Kinder mit Hauptwohn-
sitz in der Gemeinde Görwihl, die eine Grundschule besu-
chen. Die Teilnahme an der Ferienbetreuung ist freiwillig.

2. Die Betreuung wird im Rahmen der interkommunalen Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden Herrischried und Ricken-
bach entweder in der Gemeinde Görwihl, der Gemeinde 
Herrischried oder der Gemeinde Rickenbach stattfinden.

3. Die Gemeinden Görwihl, Herrischried und Rickenbach legen 
frühzeitig gemeinsam fest und geben auf geeignete Weise 
bekannt, welche Ferienzeiten in den jeweiligen Gemeinden 
abgedeckt werden.

4.  Die Beförderung der Kinder zur Ferienbetreuung sowie 
die Abholung im Anschluss an die Betreuung ist nicht Be-
standteil des Betreuungsangebotes und obliegt den Sorge-
berechtigten. Eine Schülerbeförderung zum Betreuungsort 
wird nicht eingerichtet.
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§ 7
Betreuungszeiten und Module

1. Die Ferienbetreuung findet in den Schulferien werktags von 
Montag bis Freitag von 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr statt.

2. Die Teilnahme erfolgt in der Regel wochenweise oder in von 
den Gemeinden anderweitig festgelegten und angebotenen 
geeigneten Angebotszeitblöcken. 

§ 8
Schließzeiten der Ferienbetreuung

Auf Grundlage von 20 Schließtagen pro Jahr gilt grundsätz-
lich in den Sommerferien in der Ferienmitte eine gemeinsame 
Schließzeit von zehn Tagen. Eine weitere Schließzeit gilt über 
die Weihnachtsfeiertage und die Weihnachtsferien. Die Schließ-
tage werden jährlich im Voraus durch die Gemeinden festgelegt.
 

ABSCHNITT IV – AUFNAHME UND PLATZVERGABE
 

§ 9
Aufnahme

1. Aufnahmeberechtigt zur schulzeitbegleitenden Betreuung 
sind Kinder, die an der Grundschule der Gemeinde Görwihl 
eingeschult sind.

2. Aufnahmeberechtigt zur Ferienbetreuung sind Kinder mit 
Hauptwohnsitz in der Gemeinde Görwihl, die an der Grund-
schule eingeschult sind.

3. Nicht aufgenommen werden kranke, insbesondere an einer 
ansteckenden Krankheit leidende Kinder, sofern sie auch 
vom Besuch der Schule ausgeschlossen sind.

4. Kinder, die körperlich, geistig oder seelisch behindert sind, 
sollen in Betreuungsgruppen im Rahmen der Verlässlichen 
Grundschule gemeinsam mit anderen Kindern betreut wer-
den, wenn auf diese Weise dem individuellen Förderbedarf, 
ihren besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen werden 
kann und soweit es die organisatorischen, personellen und 
sächlichen Gegebenheiten erlauben.

5. Über die Aufnahme entscheidet die Gemeinde auf Grund 
vorliegender Bedarfsmeldungen im Rahmen eines der Be-
darfsmeldung folgenden Aufnahmeverfahrens.

§ 10
Bedarfsmeldung und Platzvergabe

1. Die Aufnahme in die schulzeitbegleitende Betreuung und 
in die Ferienbetreuung ist durch die Sorgeberechtigten im 
Rahmen einer schriftlichen Bedarfsmeldung zu beantragen. 
Der schriftlichen Bedarfsmeldung kommt die elektronische 
Meldung über ein bereitgestelltes digitales Formular gleich. 
Frist für die Abgabe der Bedarfsmeldung ist regelmäßig der 
15. März eines Jahres und umfasst die Bedarfsmeldung für 
das gesamte kommende Schuljahr. Die Gemeinde plant auf 
Grundlage der bis zu diesem Stichtag vorliegenden Bedarfs-
meldungen die Betreuungsgruppen und Platzkapazitäten für 
das kommende Schuljahr.

2. Eine später eingehende, nachträgliche Bedarfsmeldung 
bzw. Anmeldung ist grundsätzlich möglich, kann aber nur 
im Rahmen verfügbarer Restplatzkapazitäten noch be-
rücksichtigt werden. Um den Rechtsanspruch nach dem 
Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) erfüllen zu können, 
muss die Bedarfsmeldung

 a)  für die Aufnahme in die schulzeitbegleitende Betreu-
ung zum Schuljahresbeginn zum Stichtag nach Abs. 1

 b) f ür die Aufnahme in die schulzeitbegleitende Betreu-
ung zu einem späteren Zeitpunkt sowie in die Ferien-
betreuung aber mindestens sechs Monate vor dem 
gewünschten Aufnahmezeitpunkt vorliegen.

3. Die Entscheidung über die Vergabe der Ferienbetreuungs-
plätze erfolgt frühestens 6 Monate vor dem jeweiligen Feri-
enbetreuungszeitraum auf Grundlage der bis dahin vorlie-
genden Anmeldungen. Bei der Zuteilung der Plätze werden 
Kinder der 3 beteiligten Gemeinden gleichermaßen berück-
sichtigt.

4. In Zeiten des noch aufwachsenden Rechtsanspruchs ge-
nießen Kinder mit einem gesetzlichen Rechtsanspruch auf 
ganztägige Förderung nach dem Ganztagsförderungsge-
setz (GaFöG) Vorrang. Zur angemessenen Auslastung soll 
das Angebot im Rahmen der verfügbaren Platzkapazitäten 
nachrangig auch Schulkindern bis Klassenstufe 4 angebo-
ten werden, die keinen eigenen Rechtsanspruch besitzen.

5. Die Reihenfolge der Platzvergabe sieht vor, dass die Erst-
klässler immer Vorrang haben, da hier der Rechtsanspruch 
besteht. Geschwisterkinder der Erstklässler bekommen 
dann in 2. Rangfolge einen Platz. Diesen folgen die Kinder, 
die bisher in der Kernzeitbetreuung angemeldet waren. Als 
letzte der Reihenfolge bekommen die Kinder einen Platz 
nach Klassenstufenzugehörigkeit, zuerst Zweitklässler, dann 
Drittklässer, zuletzt Viertklässler.

ABSCHNITT V – BENUTZUNGSVERHÄLTNIS, 
AUFSICHT UND GESUNDHEIT

 
§ 11

Betreuungsjahr
Das Betreuungsjahr beginnt abweichend von der gesetzlichen 
Schuljahresregel
a)   für Kinder der Klassenstufe 1 am Tag nach der Einschulung
b)   für Kinder der Klassenstufe 2 – 4 am ersten Schultag eines 

Schuljahres
und endet am Tag vor dem ersten Schultag des auf das Schul-
jahr folgende Schuljahr.

§ 12
Aufsicht und Haftung

1. Die Betreuungskräfte sind während der vereinbarten Be-
treuungszeit der Einrichtung für die ihnen anvertrauten Kin-
der verantwortlich. Die Aufsichtspflicht der Betreuungskräf-
te beginnt mit dem Eintreffen des Kindes in der Betreuung 
und endet mit dem Betreuungsende nach § 3 Abs. 2 und 3 
bzw. § 7. Der Weg zum und vom Betreuungsangebot fällt 
nicht unter die Aufsicht der Betreuungskräfte.

2. Die Gemeinde übernimmt für mitgebrachte Gegenstände 
keine Haftung.

§ 13
Erkrankung von Kindern

1. Kinder, die an einer ansteckenden Krankheit leiden oder 
Krankheitssymptome zeigen, die eine Teilnahme an der 
Betreuung nicht zulassen, dürfen die Betreuung nicht besu-
chen. Sorgeberechtigte sind verpflichtet, das Betreuungs-
personal unverzüglich über das Auftreten ansteckender 
Krankheiten zu informieren.

2. Das Betreuungspersonal ist berechtigt, Kinder bei offen-
sichtlichen Krankheitssymptomen vom Besuch der Betreu-
ung auszuschließen.

3. Ein Anspruch auf Rückerstattung der Elternbeiträge bei 
nachgewiesener krankheitsbedingter Abwesenheit bzw. bei 
einem krankheitsbedingten Ausschluss besteht erst ab einer 
Fehlzeit von zusammenhängend 2 Wochen.
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§ 14
Ausfall der Betreuung

1. Die Betreuung kann aus zwingenden Gründen ganz oder 
teilweise ausfallen. Zwingende Gründe liegen insbesonde-
re vor bei Erkrankung oder Ausfall von Betreuungspersonal, 
höherer Gewalt, behördlichen Anordnungen oder sonstigen 
unvorhersehbaren Ereignissen, die einen ordnungsgemä-
ßen Betrieb der Betreuung unmöglich machen. Die Erzie-
hungsberechtigten werden über einen Ausfall der Betreu-
ung unverzüglich informiert.

2. Ein Anspruch auf Durchführung der Betreuung besteht in 
den Fällen des Absatzes 1 nicht. Soweit die Betreuung aus 
Gründen nach Absatz 1 nicht erbracht werden kann, be-
steht kein Anspruch auf Erstattung der Elternbeiträge, es sei 
denn, die Gemeinde entscheidet im Einzelfall oder allgemein 
etwas Anderes.

ABSCHNITT VI – GEBÜHREN UND KOSTEN
 

§ 15
Grundsatz der Gebührenerhebung

1. Für die Benutzung der Betreuungsangebote werden Benut-
zungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung erhoben.

2. Eine Rückerstattung der Gebühren bei krankheitsbedingtem 
oder sonstigem Fernbleiben des Kindes erfolgt grundsätz-
lich nicht. § 13 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 16
Gebührenhöhe

1. Für Angebote der schulzeitbegleitenden Betreuung beträgt 
die Gebühr pro Monat ab dem Schuljahr 2026/2027:

Betreuungsart bis zu 3 Tage 
Betreuung 
pro Woche

bis zu 5 Tage 
Betreuung 
pro Woche

Frühbetreuung 51,00 €  85,00 €

Mittagszeit 68,00 € 113,00 €

Nachmittagsbetreuung 51,00 €  85,00 €

Auf die Betreuungsangebote nach § 3 Abs. 2 wird ein Ge-
schwisterrabatt in Höhe von 20 % pro Kind gewährt, sofern zwei 
oder mehr Kinder eines Haushalts gleichzeitig die Betreuung 
besuchen.
 
2.  Gebühren für die Teilnahme am warmen Mittagstisch sind in 

diesen Gebührensätzen nicht enthalten. Für den warmen Mit-
tagstisch beträgt die Gebühr:

4,00 € pro Mahlzeit

3. Für Angebote der Ferienbetreuung beträgt die Gebühr:

Gebühr / Woche inkl. Essen 125,00 €

Die Gebühr beinhaltet ein Mittagessen pro Betreuungstag.
 
4.  Die Veranlagung für Betreuungsangebote nach § 3 dieser 

Satzung erfolgt für 11 Monate im Zeitraum September bis 
Juli.

 
5.  Die Veranlagung für Betreuungsangebote nach § 7 dieser 

Satzung erfolgt für den festgelegten Ferienblock.
 

§ 17
Zusätzliche Kosten

Zusätzliche Kosten, insbesondere für Eintritte, Fahrtkosten 
sowie besondere Materialkosten, können gesondert und in tat-
sächlich entstandener Höhe erhoben werden.

§ 18
Gebührenschuldner und Fälligkeit

1. Gebührenschuldner sind
 a)  die Sorgeberechtigten des in die Betreuung aufgenom-

menen Kindes, in deren Haushalt das Kind lebt. Als sor-
geberechtigte Personen im Sinne dieser Satzung gelten 
auch Pflegeeltern.

 b)  wer die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes bean-
tragt hat.

2. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

3. Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid festgesetzt 
und im Abbuchungsverfahren erhoben.

§ 19
Entstehung und Fälligkeit

1. Die Gebührenschuld entsteht zu Beginn des Veranlagungs-
zeitraumes, in dem das Kind die Betreuungseinrichtung be-
sucht bzw. hierfür angemeldet ist.

2. Die volle Benutzungsgebühr ist auch für angefangene Mo-
nate zu entrichten, in dem das Kind in die Betreuung aufge-
nommen wird. Diese Regelung gilt auch für Schulanfänger.

3. Die Gebühr ist auch während der Schulferien, an schulfreien 
Tagen, während Krankheitstagen und sonstigen Freizeiten 
des Kindes zu entrichten. Ebenfalls sind sie ohne Rücksicht 
darauf zu entrichten, ob der Schüler die Betreuung regelmä-
ßig oder nur stundenweise besucht.

4. Der Beitrag ist zum 01. Werktag eines Monats im Voraus 
fällig. Die Benutzungsgebühren werden bei der erstmaligen 
Benutzung durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. Die 
Festsetzung gilt so lange weiter, bis ein neuer Bescheid oder 
Änderungsbescheid ergeht.

5. Die Betreuungsgebühr wird im Abbuchungsverfahren, je-
weils zum ersten eines jeden Monats von der Gemeinde-
kasse eingezogen. Für den Monat der erstmaligen Belegung 
des Betreuungsplatzes wird die Gebührenschuld zwei Wo-
chen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
Dasselbe gilt für den Fall, dass ein neuer Gebührenbescheid 
oder Änderungsbescheid ergeht.

6. Bei Abmeldungen eines Kindes sind die Gebühren immer 
bis zum Ende des laufenden Monats zu entrichten.

§ 20
Verfahren bei Nichtzahlung

Rückständige Gebühren werden im Vollstreckungsverfahren 
eingezogen.
 

ABSCHNITT VII – KÜNDIGUNG UND AUSSCHLUSS
 

§ 21
Beendigung des Benutzungsverhältnisses, Kündigung

1. Das Benutzungsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf, mit dem Ende des Betreuungsjahres nach § 11. 
Das Benutzungsverhältnis im Rahmen der Ferienbetreuung 
endet mit dem Ende des jeweils gebuchten Ferienblocks.

2. Das Benutzungsverhältnis kann von den/die Sorgeberech-
tigten und der Gemeinde gekündigt werden. Die Been-
digung der schulzeitbegleitenden Betreuung kann durch 
schriftliche Kündigung des/der Sorgeberechtigten unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von 1 Monat zum Ende des 
Monates Februar erfolgen.

3. Abweichend von Abs. 2 kann unter Einhaltung einer Frist von 
zwei Wochen zum Monatsende bei Nachweis einer beson-
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deren Härte oder beim Umzug in einen anderen Schulbezirk 
gekündigt werden. Über das Vorliegen einer besonderen 
Härte entscheidet die Gemeinde.

4. Die Abmeldung eines Kindes von der Ferienbetreuung durch 
den/die Sorgeberechtigten ist nach der verbindlichen Platz-
zuteilung nur noch aus wichtigem Grund möglich. Es ist eine 
Stornogebühr in Höhe von 100 Prozent des entsprechenden 
Elternbeitrags zu entrichten. Als verbindliche Platzzuteilung 
gilt die Aufnahme gem. § 10 Abs. 3.

§ 22
Ausschluss

1. Kinder können ohne Einhaltung einer Frist von der weiteren 
Teilnahme an den Betreuungsangeboten ganz oder teilweise 
ausgeschlossen werden, wenn sie wiederholt oder schwer-
wiegend gegen die Benutzungsregeln verstoßen oder den 
geordneten Ablauf der Betreuung erheblich beeinträchti-
gen, insbesondere, wenn andere Kinder oder Personal der 
Einrichtung durch das Kind oder ein Elternteil gefährdet sind.

2. Eine Kündigung ist auch möglich, wenn erhebliche Auffas-
sungsunterschiede zwischen Personensorgeberechtigten 
und der Betreuungseinrichtung über das Betreuungsange-
bots und/oder eine dem Kind angemessen Betreuung trotz 
eines vom Träger anberaumten Einigungsgespräches nicht 
ausgeräumt werden können.

ABSCHNITT VIII – SCHLUSSBESTIMMUNGEN
 

§ 23
Datenschutz

1. Personenbezogene Angaben, die im Zusammenhang mit 
der Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes in der Ein-
richtung erhoben oder verwendet werden, unterliegen den 
Bestimmungen des Datenschutzes. Der Träger gewährleis-
tet die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften.

2. Eine Datenübermittlung an Personen oder Stellen außerhalb 
der Einrichtung/des Trägers ist nur zulässig, wenn eine ge-
setzliche Übermittlungsbefugnis oder eine freiwillige schrift-
liche und zweckbestimmte Einwilligungserklärung der Per-
sonensorgeberechtigten vorliegen.

§ 24
Sprachliche Gleichstellung und Bezeichnungen

Bezeichnungen in dieser Satzung gelten in jeweils männlicher, 
weiblicher und diverser Sprachform. Im Rahmen dieser Satzung 
werden auch Pflegeeltern (gem. § 1688 BGB) Sorgeberechtigte 
genannt.
 

§ 25
Zusatz

Soweit einzelne Regelungen dieser Satzung nichtig sein sollten, 
bleibt im Zweifel die Satzung im Übrigen wirksam. Es ist also nicht 
davon auszugehen, dass sich die Nichtigkeit einer Teilregelung 
im Zweifel auf die Gesamtwirksamkeit der Satzung auswirkt.
 

§ 26
Inkrafttreten und Übergangsregelung

1. Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

2. Bestehende Benutzungsverhältnisse werden ab Inkrafttre-
ten dieser Satzung als Benutzungsverhältnisse nach dieser 
Satzung fortgeführt.

 
Görwihl, den 18.05.2026
 
Mike Biehler
Bürgermeister

Hinweis über die Heilung von Verfahrens- und Formvor-
schriften
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
Görwihl geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.

Aus dem Gemeinderat

Aus der letzten Sitzung 

Der Gemeinderat tagte zuletzt am 18.05.2026. Er hat unter an-
derem über folgende Themen beraten und beschlossen: 
 
Vergabe - Elektroinstallationen und Maschinentechnik 
Kläranlage Engelschwand
Im Zuge des Rückbaus der Kläranlage Engelschwand und der 
Umwandlung in ein Abwasserpumpwerk wurden die Elektroins-
tallations- sowie die Mess-, Steuer- und Anlagentechnikarbeiten 
national beschränkt ausgeschrieben. 
Nach Auswertung der Angebote lag das wirtschaftlichste An-
gebot bei der Firma Enderle Umwelttechnik aus Kempten. Der 
Gemeinderat hat der Vergabe der Arbeiten zum Bruttopreis von 
93.010,16 € zugestimmt. Aktuell liegen die Gesamtkosten im 
Kostenrahmen.
 
Vergabe - Glasfaservernetzung gemeindeeigener 
Liegenschaften
Die Gemeindeverwaltung plant, die gemeindeeigenen Liegen-
schaften über das bestehende Glasfasernetz mittels sogenann-
ter Dark-Fibre-Technik miteinander zu vernetzen. Dabei werden 
vorhandene, derzeit ungenutzte Glasfaserleitungen zwischen 
den Gebäuden durch eigene aktive Technik „beleuchtet“ und 
für die Datenübertragung nutzbar gemacht. Ziel ist ein leis-
tungsfähiges, zukunftssicheres und gemeindeeigenes Kommu-
nikationsnetz mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit und voll-
ständiger Kontrolle durch die Gemeinde.
Im ersten Ausbauschritt sollen 16 priorisierte Liegenschaften, 
insbesondere Einrichtungen der kritischen Infrastruktur wie 
Wasserversorgung, Pumpwerke, Feuerwehr sowie Schulen und 
Verwaltungsgebäude, angebunden werden. Durch die Stand-
ortvernetzung werden künftig die Internetanschlussverträge 
der einzelnen Liegenschaften überflüssig, sodass Kosten ein-
gespart werden können. 
Für die Umsetzung liegt ein Angebot der Firma APM aus Wald-
shut-Tiengen vor, das die erforderliche Hardware und den 
Aufbau der zentralen Technik in den PoP-Gebäuden umfasst. 
Der Gemeinderat hat der Vergabe der Leistungen zum Ange-
botspreis von 50.814,73 € zugestimmt und gleichzeitig die Um-
setzung der Standortvernetzung sowie die festgelegte Priorisie-
rung beschlossen.
 
Schulkindbetreuung - Umsetzung des Konzeptes zur Erfül-
lung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung in der 
Grundschule sowie Satzungsbeschluss über Benutzungs-
gebühren
Der Gemeinderat hat sich mit der Umsetzung des ab dem 
Schuljahr 2026/2027 geltenden Rechtsanspruchs auf ganztägi-
ge Betreuung für Grundschulkinder befasst. Grundlage hierfür 
ist das bundesweite Ganztagsförderungsgesetz. Die Gemeinde 
Görwihl entwickelt ihr bestehendes Angebot der Kernzeitbe-
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treuung weiter und schafft ein umfassendes, bedarfsgerechtes 
Betreuungskonzept für die Grundschule.
Künftig wird die Schulkindbetreuung als modulares System 
mit Früh-, Mittags- und Nachmittagsbetreuung sowie flexiblen 
Buchungszeiten angeboten. Ergänzend wird ab dem Schuljahr 
2026/2027 eine Ferienbetreuung eingeführt, die in interkommu-
naler Zusammenarbeit mit den Gemeinden Herrischried und Ri-
ckenbach organisiert wird. Die Ferienangebote sollen dabei im 
Wechsel in den beteiligten Gemeinden stattfinden.

Zur Sicherstellung der pädagogischen Qualität wird neben der 
pädagogischen Leitung eine zusätzliche Fachkraft als Stellver-
tretung über die Caritas eingesetzt. Die pädagogische Leitung 
ist neben der Schulkindbetreuung für administrative Aufgaben 
und den organisatorischen Ablauf zuständig.

Der Gemeinderat hat dem Betreuungskonzept sowie der ent-
sprechenden Satzung mit Gebührenfestsetzung zugestimmt. 
Des Weiteren wurde interkommunale Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden Herrischried und Rickenbach bei der Ferienbetreu-
ung beschlossen.
 
Betreuungsmodule und Gebühren Schulkindbetreuung:

Betreuungsart bis zu 3 Tage
Betreuung 
pro Woche

bis zu 5 Tage
Betreuung 
pro Woche

Frühbetreuung 
7:00 bis 8:30 Uhr

51,00 €/Monat 85,00 €/Monat

Mittagszeit
12:00 bis 14:00 Uhr

68,00 €/Monat 113,00 €/
Monat

Nachmittagsbetreuung
14:00 bis 15:30 Uhr

51,00 €/Monat 85,00 €/Monat

Zzgl. Gebühr für 
Mittagstisch i.H.v. 4,00 Euro/Mahlzeit 

 
Gebühr Ferienbetreuung:

Ferienbetreuung: 125,00 €/Woche 
(davon 25,00 € für Mahlzeiten)

 
Die Satzung ist unter der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ 
abgedruckt. Die Eltern werden über die Einzelheiten separat in-
formiert. Zudem soll bis zum 30.06.2026 eine erneute Bedarfs-
abfrage unter den nun beschlossenen Bedingungen erfolgen.
 
Sparkassenspenden – Mittelverteilung an Vereine für be-
sondere Projekte:
Insgesamt gingen auf den Aufruf der Gemeindeverwaltung 16 
Anträge der örtlichen Vereine ein. Der Ausschuss für Bildung 
und Soziales hat die Anträge in seiner Sitzung am 13.05.2026 
vorberaten und dabei verschiedene Kriterien zugrunde gelegt. 
Berücksichtigt wurden insbesondere die fristgerechte Antrag-
stellung, die Gemeinnützigkeit des Vereins beziehungsweise 
Projekts, der konkrete Bezug zur Gemeinde Görwihl und zum 
Geschäftsgebiet der Sparkasse Hochrhein sowie der Charakter 
als besondere Anschaffung oder investive Maßnahme. Laufen-
de Finanzierungen konnten nicht berücksichtigt werden. Eben-
falls wurde geprüft, ob für einzelne Projekte Zuschüsse anderer 
Stellen möglich sind.

Darüber hinaus wurde bei der Vergabe darauf geachtet, mög-
lichst viele unterschiedliche Vereine zu berücksichtigen. Verei-
ne, die in den vergangenen Jahren bereits aus diesem Spen-
dentopf unterstützt wurden, wurden deshalb in diesem Jahr 
nicht erneut berücksichtigt, um eine möglichst breite Förderung 
der örtlichen Vereinslandschaft zu ermöglichen. 

Da die zur Verfügung stehenden Mittel begrenzt sind, war trotz 
erfüllter Voraussetzungen nicht bei allen eingereichten Projek-
ten eine Förderung möglich. Der Ausschuss nahm daher eine 
Priorisierung der Anträge vor.
Der Gemeinderat hat beschlossen, der Sparkasse Hochrhein 
folgende Vorschläge zur Vergabe der diesjährigen Spendengel-
der in Höhe von insgesamt 9.797 € zu unterbreiten:
 
1. DRK Ortsverein Görwihl e.V. 
Projekt: Neuanschaffung eines Einsatzzelts für den Bereit-
schaftsdienst
Spendenvorschlag: 4.000,00 € 
 
2. Musikverein Oberwihl 
Projekt: Diverse Anschaffungen für Probelokal / Musikerheim 
Spendenvorschlag: 1.500,00 € 
 
3. Dorfverein Tiefenstein 
Projekt: Ausstattung des neuen Vereinsheims 
Spendenvorschlag: 1.500,00 € 
 
4. Seniorenkreis Görwihl e.V. 
Projekt: Laptop, Beamer, Leinwand für Seniorenarbeit 
Spendenvorschlag: 757,00 € 
 
5. Musikschule Görwihl e.V. 
Projekt: Anschaffung von Notenständern 
Spendenvorschlag: 540,00 € 
 
6. Kolpingsfamilie Görwihl-Rotzingen e.V.
Projekt: mobile Lautsprecheranlage inkl. Mikrofon 
Spendenvorschlag: 1.500,00 € 
 
Zusätzlich werden wie bereits im Jahr 2024 pauschal 5.000 € 
für die Jugendarbeit der Görwihler Vereine bereitgestellt. Die 
Verteilung erfolgt anteilig nach der Zahl der gemeldeten jugend-
lichen Mitglieder.
 
Nächste öffentliche Gemeinderatssitzung

Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Montag, 
den 29.06.2026 im Rathaus in Görwihl statt.

Das Rathaus informiert
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Trachtenkapelle Strittmatt erhält Förderpreis

Große Freude bei der Trachtenkapelle Strittmatt. Im Rahmen 
der Vereinsförderaktion der Sparkasse Hochrhein und des Süd-
kurier wurde unter anderem die Trachtenkapelle Strittmatt aus-
gezeichnet und mit einem Preisgeld in Höhe von 4.750 Euro für 
das Projekt „Zöglinge musizieren für Senioren“ geehrt.
Die Jury würdigte damit das besondere Engagement und die 
wichtige kulturelle und musikalische Arbeit, die die Trachtenka-
pelle Strittmatt seit vielen Jahren leistet. Das Preisgeld soll der 
weiteren musikalischen Arbeit sowie der Förderung des Nach-
wuchses zugutekommen.
Die Gemeindeverwaltung gratuliert der Trachtenkapelle Stritt-
matt herzlich zu dieser wertvollen Anerkennung und dankt der 
Sparkasse Hochrhein und dem SÜDKURIER Medienhaus für 
die Vereinsunterstützung. 
Hinweis der Gemeindeverwaltung: Diese Vereinsförderaktion 
steht nicht im Zusammenhang mit den am 18. Mai 2026 im Ge-
meinderat beschlossenen Vorschlägen zur Verteilung der jährli-
chen Sparkassenspenden.
 

Alexander Hagemann, Leiter Privatkundengeschäft, Justus Obermeyer, Lei-
ter der Lokalredaktion Bad Säckingen, Patricia Matt, Lena Preißer, Claudia 
Huber, Bürgermeisterstellvertreterin Görwihl, Sabrina Huber, Regionaldi-
rektorin Wehr/Hotzenwald (von links) 

Abfallwirtschaft

Recyclinghof Görwihl 

Mi. 14:30 – 17:30 Uhr
Fr. 15:30 – 17:30 Uhr
Sa. 09:00 – 14:00 Uhr
(letzte Einfahrt 15 Min. vor Schließung)
  
Angenommen werden:
Hartkunststoffe, Sperrmüll, Papier/Pappe/Kartonage, gelbe 
Säcke, Keramik, Elektro(nik), Schrott, Grünschnitt

Neuer Standort Glascontainer Parkplatz Hotzenwaldhalle

Altkleider

Container:
Rotkreuzhaus am Mühleberg und im Recyclinghof in Görwihl,
Gemeindeschopf in Oberwihl, eh. Pfarrhaus in Niederwihl, Bür-
gerhaus St. Marien in Segeten

Service-Hotline Abfallwirtschaftsamt  
07751 86-5432

www.abfall-landkreis-waldshut.de
Restmülltonne und Biotonne werden im wöchentlichen 
Wechsel alle 14 Tage geleert.
Wir bitten die Mülltonnen nach der Leerung zeitnah von der 
Straße und dem Gehweg zu entfernen.
 
Restmüll 02.06.2026
Biotonne 09.06.2026
Blaue Tonne    12.06.2026
Gelber Sack     08.06.2026
 
Fa. Remondis Tel. 0800 122 32 55
Grünschnittsammelstelle Albbruck-Albert: 
Geodaten: N47.591065, E8.113127
 

Sprechtage & Termine

Kindertagespflege
Landratsamt Waldshut

Suchen Sie eine Tagesmutter für Ihr Kind/ Ihre Kinder oder 
möchten Sie selbst gerne Kinder betreuen? Frau Frauke Gieb-
son informiert und berät Sie in allen Fragen rund um die Kin-
dertagesbetreuung, Tel.: 07751-86 4369, Zimmer 144, E-Mail: 
Frauke.Giebson@landkreis-waldshut.de
 

 

Notartermine

Notartermine erhalten Sie entweder
-  bei der Notargemeinschaft Dr. Daniel Schäuble und Felix 

Koechel in Waldshut-Tiengen, Alfred-Nobel-Straße 20, Tel. 
07751-895870

-  bei Notar Kai-Christoph Stadler in Bad Säckingen, Scheffel-
straße 23, Tel. 07761-9261700 oder

-  Notarin Dr. Julia Bochis in Waldshut, Hauptstraße 78-80, Tel. 
07741 8070890
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Selbsthilfegruppe für Menschen mit einer 
Ess-Störung und deren Angehörige

Im geschützten Raum Belastendes zur Sprache bringen 
Treffen: Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat, 19:30 – 20:45 Uhr
Ort: Römerhof-Atelier, Gewannstr. 2, 79872 Bernau
Kontakt: Katrin Kugelmeier, schritt_fuer_schritt@gmx.net
Anmeldung bitte vorab per Email. 

Palliativnetzwerk Landkreis Waldshut 

wurde ins Leben gerufen, um Patienten und deren 
Angehörigen Orientierung zu bieten und Ansprech-
partner zu sein.
Wir begleiten Menschen mit schweren fortgeschrittenen Er-
krankungen bis zum Lebensende. Unser Ziel ist, Sie und Ihre 
Angehörige individuell zu unterstützen.
 
Leiden soll weit möglichst gelindert und Selbstbestimmung 
sowie Lebensqualität erhalten bleiben. Die letzte Phase des Le-
bens sollte mit einem Höchstmaß an Wohlbefinden, Geborgen-
heit und Lebensqualität erlebt werden.

Wir bieten die Unterstützung, Beratung und Hilfe, die sie/er 
braucht. Angehörige werden durch das Netzwerk entlastet und 
begleitet. Wir sind gerne für Sie da.

Netzwerkkoordination:
Pflegeheim Haus am Vitibuck
Bahnhofstr. 10 • 79761 Waldshut-Tiengen
+49 (0)7741 965650 • alexandra.brogle@ddh-tiengen.de

Rentenberatung

Telefon: 07621 4225610
E-Mail: beratungsort.waldshut-tiengen@drv-bw.de oder 
aussenstelle.loerrach@drv-bw.de
Adresse: Waldtorstraße 1A, 79761 Waldshut-Tiengen oder 
Feldbergstraße 16, 79539 Lörrach 
Rentenanträge finden Sie unter:
www.deutsche-rentenversicherung.de
www.eservice-drv.de
 
Kostenloses Servicetelefon
0800 1000 4800

Lebenshilfe Südschwarzwald e. V.   
Wege gestalten. Gemeinsam.

Verwaltung und Geschäftsstelle
Johanna Fehrenbach
Scheuerlenstraße 7, 79822 Titisee-Neustadt, 07651 93 626 0
j.fehrenbach@lebenshilfe-ssw.de
 
Gruppenangebote und Persönliche Angebote Landkreis 
Waldshut
Montag – Donnerstag 09:00 – 15:00 Uhr
Denise Würth
Säckingerstraße 3, 79725 Laufenburg, 07741 96 995 24
pa.wt@lebenshilfe-ssw.de
 
Interdisziplinäres Beratungs- und Frühförderzentrum
Montag – Freitag 09:00 – 15:00 Uhr
Leitung Judith Korhummel
Riedpark 2, 79787 Lauchringen, 07741 96 995 00
bfz@lebenshilfe-ssw.de

Fachbereich Arbeit
Montag – Freitag 09:00 – 15:00 Uhr
Leitung Hanna Kusserow
Waldshuterstraße 10, 79725 Laufenburg
07763 92 91 028
arbeit@lebenshilfe-ssw.de     

Grundbuchauszüge

erhalten Sie entweder bei unserer Grundbucheinsichtsstelle im 
Rathaus Görwihl oder beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen
 
Grundbucheinsichtstelle im Rathaus Görwihl 
Bei berechtigtem Interesse erhalten Sie beglaubigte und unbe-
glaubigte Grundbuchausdrucke auf schriftlichen Antrag. Das 
Antragsformular finden Sie unter www.goerwihl.de unter For-
mulare - Antrag Grundbuchauszug.
Einen Termin zur Abholung des beantragten Grundbuchauszu-
ges sowie für eine Unterschriftsbeglaubigung können Sie gern 
telefonisch unter 07754-7080 vereinbaren.
 
Amtsgericht Villingen-Schwenningen
Grundbuchamt, Carlo-Schmid-Straße 7 -9, 
78050 Villingen-Schwenningen
Telefon 07721 6811-0; Fax: 07721-6811-490; 
E-Mail: poststelle@gbavillingen-schwenningen.justiz.bwl.de
Infos und Formulare unter: 
http://www.amtsgericht-villingen-schwenningen.de
 
Grundbuchzentralarchiv Kornwestheim

Wenn Sie Auskünfte aus den Grundakten (z.B. Verträge, Tei-
lungserklärungen, Abschriften etc.) benötigen, wenden Sie sich 
bitte schriftlich an das Grundbuchzentralarchiv
Stammheimer Straße 10
70806 Kornwestheim
Weitere Informationen unter www.grundbuchzentralarchiv.de 

Caritas Hochrhein

Hinweise zu Sprechzeiten, Beratungen und Selbsthilfe-
gruppen unter www.caritas-hochrhein.de
Caritas Hochrhein 
Soziale Beratung 07761/5698-0
Gemeindepsychiatrie 07761/5698-0
Sozialstation St. Martin, Team Hotzenwald   07765/918837
Hausnotruf 07751/801121
 

Diakonisches Werk Hochrhein

Waldtorstr. 1, 79761 Waldshut-Tiengen
Hinweise zu Sprechzeiten, Beratungen und Selbsthilfe-
gruppen, Gesprächsterminen
unter www.dw-hochrhein.de und Tel. 07751-83040 oder per 
Mail: diakonie@dw-hochrhein.de, vereinbart werden. Zur On-
lineberatung gelangen Sie über: 
www.onlineberatung-diakonie-baden.de
 

Selbsthilfegruppe der Angehörigen psychisch 
erkrankter Menschen

Die Selbsthilfegruppe der Angehörigen psychisch erkrankter 
Menschen trifft sich am Mittwoch, den 27. Mai 2026 um 19 Uhr 
in den Räumen des Caritasverbandes, Poststr. 1 in Waldshut.
Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.
Infos unter: 
Barbara Scholz, Sozialarbeiterin, Caritasverband, 
Tel.: 07751-801133.
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VORANZEIGE:

Am Mittwoch, den 24. Juni 2026 um 18 Uhr wird Frau Haus-
mann zum Thema : „Gib der Depression keine Chance – Er-
fahrungen einer Betroffenen“ sprechen.
Auch hier sind alle Interessierten  (Betroffene, Angehörige, Ver-
wandte usw. )  herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.
Infos unter: s.o. 
 

 

Landratsamt Waldshut  - Pflegestützpunkt –

Informationen und individuelle Beratung rund um das 
Thema Pflege
Außensprechstunde im Rathaus Görwihl:
Mittwoch, den  10. Juni 2026 von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr 
Bitte beachten Sie, dass Termine nur nach vorheriger Ver-
einbarung stattfinden.   
Sie haben Fragen rund um das Thema Pflege oder benötigen 
Sie Unterstützung bei der Antragstellung. Gern sind wir persön-
lich, telefonisch und per Mail für Sie da:  Frau Simone Schlage-
ter, Telefon: 07751/864290 oder per Mail an: 
Simone.Schlageter@landkreis-waldshut.de

OFFENER TREFF FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
Gespräch und Austausch, immer am letzten Montag im Monat 
(14-16 und 19 - 21 Uhr), nicht in den Schulferien. Ort:  Stoll-Vi-
ta-Stiftung Waldshut, Brückenstrasse 15
 

 

Die IBB-Stelle Waldshut-Tiengen informiert:

Die IBB-Stelle Waldshut-Tiengen informiert:
die unabhängige Informations-, Beratungs- und Beschwerde-
stelle für psychisch erkrankte Menschen und ihre Angehörigen 
bietet in den
Räumen des Landratsamtes Waldshut-Tiengen jeden 1. Montag 
im Monat (Raum 264) persönliche Beratungsgespräche an.
Die Sprechstunde findet immer zwischen 14:30 - 16:30 statt. 
Der nächste Termin ist am 01.06.2026.
Wir bitten um telefonische Voranmeldung (wenn möglich), kön-
nen aber auch kurzfristig, ohne Voranmeldung, Beratungsge-
spräche anbieten.
Bitte an der Informationsstelle im Landratsamt melden.
Zusätzlich bieten wir, die IBB-Stelle, weiterhin telefonische Be-
ratung an.
Es besteht auch die Möglichkeit kurzfristig, an einem anderen 
Tag, einen Termin für eine persönliche Sprechstunde zu bekom-
men!
Sie können uns unter Telefon 07751 / 9151110 (Anrufbeantwor-
ter) 24 Stunden täglich erreichen oder
zu Bürozeiten unter Telefon 07751 / 86-4254.
Auch sind wir erreichbar unter E-Mail: IBB-WT@web.de.
Sie können auch unsere Homepage besuchen: 
www.ibb-waldshut.de
 

Sprechstunde Jugendamt im Rathaus in Görwihl

Sehr geehrte Bürgerinnen, sehr geehrte Bürger,
 
mein Name ist Nadine Schwarz und ich bin seit dem 01.02.2024 
für den Bezirk Görwihl, Herrischried und Rickenbach zuständig.
 
Sie erreichen mich von Montag bis Freitag unter der Telefon-
nummer 07751/864372 oder unter der E-Mail Adresse: Nadine.
Schwarz@Landkreis-Waldshut.de
 
Sehr gerne biete ich meine Sprechstunde am 30. Juni 2026 
von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr im Rathaus in Görwihl für Sie an.

Ich lade Sie herzlich dazu ein, einfach zu meiner Sprechstunde 
zu kommen, sodass wir uns persönlich kennenlernen können! 
Ebenfalls können Sie bei Bedarf sehr gerne einen konkreten 
Termin mit mir vereinbaren. 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!
 
Mit freundlichen Grüßen 
Nadine Schwarz
Jugendamt
Allgemeiner Sozialdienst

Für den Verkehrteilnehmer

TÜV 

Reifendienst Böhler, Segeten
Tel. 07764 305

Jeden Freitag DEKRA

Autohaus Gebr. Kaiser, Oberwihl
Tel. 1001

Jeden Donnerstag TÜV

Autohaus Mutter, Außerdorf
Tel. 269

Jeden Mittwoch  
 

Landmaschinen Zipfel, Burg
Tel. 255

Donnerstag (14-tägig)  

KFZ-Betrieb Ebner, Schwärze
Tel. 925949

Jeden Mittwoch

 
Bitte Fahrzeuge rechtzeitig anmelden!
 

Hotzenwald Tourist

Öffnungszeiten

Aquihl Hallenbad
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Heimatmuseum Görwihl

Von April bis Oktober ist das Heimatmuseum jeden ersten und 
dritten Sonntag im Monat von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet.
 
Gruppenführungen sind jedoch jederzeit nach Anmeldung 
möglich unter Tel: 07754-1448 (Ernst Waßmer) oder - 7668 
(Hans-Jürgen Sackmann). 
 
Für Führungen bis 25 Personen wird eine Museumsspende von 
30 Euro erbeten. Gleichzeitige Mehrfachführungen sind mög-
lich.
 

Überregionale Veranstaltungen

Überregionale Veranstaltungen  
vom 26.05.-08.06.2026
BAD SÄCKINGEN

26.05.-08.06.26 11.00 Uhr, Ausstellung: ...attraversiamo... 
– Ausstellung von Karl Baureithel, Haus Fi-
scherzunft

27.05./
06.06.26 14.00 Uhr, Altstadtführung, TP: Haupteingang 

Münster
28.-31.05.26 14.00 Uhr, Ausstellung: Scheffel 200: Eine 

Geburtstagsausstellung, Hochrheinmuseum 
Schloss Schönau 

29.-31.05.26 Street Food Fiesta Bad Säckingen, Weitere 
Infos: www.streetfoodfiesta.de

31.05.26 10.30 Uhr, Promenadenkonzert, Schlosspark
31.05.26 12.00 Uhr, VfB im Ländle - Sommertour 2026, 

Altstadt
31.05.26 14.00 Uhr, Ausstellung: Kawanabe Kyōsai- 

Japanischer Künstler zwischen den Zeiten, 
Villa Berberich

03./04./06./
07.06.26 14.00 Uhr, Ausstellung: Kawanabe Kyōsai- 

Japanischer Künstler zwischen den Zeiten, 
Villa Berberich

01.06.26 16.00 Uhr, Münsterführung, TP: Haupteingang 
Münster

04.-07.06.26 14.00 Uhr, Ausstellung: Scheffel 200: Eine 
Geburtstagsausstellung, Hochrheinmuseum 
Schloss Schönau 

06.06.26 14.00 Uhr, Altstadtführung, TP: Haupteingang 
Münster

07.06.26 10.30 Uhr, Promenadenkonzert, Schlosspark
  

ANMELDUNG &INFO: 07761 56830
 
BERNAU

26.05.-
08.06.26 Kunstausstellung: Lichtung von Eckart Hahn, 

Hans-Thoma-Kunstmuseum
28.05.26 14.00 Uhr, Geführte Seniorenwanderung, An-

meldung 
28.05.26 10.00 Uhr, Geführte Handwerksrunde im 

Oberlehen, Anmeldung
02.06.26 14.00 Uhr, Geführte Wanderung durch den 

Zauberwald, Anmeldung 
03.06.26 14.00 Uhr, Geführte Seniorenwanderung, An-

meldung 
05.06.26 10.00 Uhr, Geführte Panoramatour im Ber-

nauer Hochtal, Anmeldung 
 

ANMELDUNG & INFO: 07675 160030

DACHSBERG

01.06.26 18.00 Uhr, Offenes freies Tanzen in Ibach, 
Rathaus Ibach

05.-08.06.26 Ibacher Musikfest 2026, Rathaus Ibach
  

ANMELDUNG & INFO: 07672 990511 
 
HERRISCHRIED

06./07.06.26 11.00 Uhr, Kunststückchenmarkt am Klau-
senhof

  
ANMELDUNG & INFO: 07764 920040/41

 
HÖCHENSCHWAND

01./08.06.26 13.00 Uhr, Sportkurs Bogenschießen, Anmel-
dung

02.06.26 16.00 Uhr, Pastell Malkurs, Kunstmuseum 
Christian Gotthard Hirsch

  
ANMELDUNG & INFO: 07672 48180  

 
KÜSSABERG

30.05.26 16.00 Uhr, Burgführung, Treffpunkt: Parkplatz 
beim "Gasthof Küssaburg

 
ANMELDUNG & INFO: 07741 600145

  
LAUFENBURG

03.-08.06.26 14.00 Uhr, Ausstellung: Rehmann-Museum 
ÉNERGIES FOSSILES 14.3.26–5.7.26, Reh-
mann-Museum

 ANMELDUNG & INFO: 07763 806140 / 141

MURG

29.05.26. 19.00 Uhr, Hinterwäldler: Mundart-Hillbilly /
Bluegrass /Oldtime music, 

 www.hinterwaeldler.com/
05.06.26 19.00 Uhr, Liederabend mit Kurt Zeller und 

Freunden, 
 www.zechenwihler-hotzenhaus.de/termine
 

ANMELDUNG & INFO: 07763 600145
 
RICKENBACH

31.05.26. 10.30 Uhr, Geführte Wanderung: Ibacher 
Panoramaweg mit dem Schwarzwaldverein 
Vorderer Hotzenwald, Anmeldung 

 
ANMELDUNG & INFO: 07765 920017

 
TODTMOOS

26.05./
02.06.26 15.00 Uhr, Schwarzwälder-Kirschtorten Se-

minar, Anmeldung 
27.05.26 14.30 Uhr, Geführte Wanderung: Schatzsu-

che im Laternenschein, Anmeldung 
30.05.26 19.00 Uhr, Kultur und Event Location 

Schwarzwaldspitze -  2 DJ´s auf 2 Ebenen 
30.05.26 19.30 Uhr, Kurkonzert mit den Blechmeisen, 

Alter Kurpark
01./08.06.26 15.00 Uhr, Führung durch das Heimatmuse-

um Heimethus, Anmeldung
01./08.06.26 18.00 Uhr, Geführte Mountainbike-Tour 

mit dem Ski Club für Jedermann, www.
skiclub-todtmoos.de 

01./.08.06.26 19.00 Uhr, Yoga am Bach, 
 www.yoga-am-bach.de 
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02.06.26 18.30 Uhr, Kräuterwanderung mit der Natur-
führerin Elisabeth Sellin, 

 www.sellizin-elixiere.de
04.06.26 17.00 Uhr, Geführte Wanderung: Spaziergang 

mit allen Sinnen, Anmeldung: Elisabeth Sellin, 
Tel. 0173 9399730 

05.06.26 16.00 Uhr, Spielenachmittag in der Bücherei, 
Ökumenische öffentliche Bücherei Todtmoos

05./06.26 19.00 Uhr, Kultur und Event Location 
Schwarzwaldspitze -  2 DJ´s auf 2 Ebenen 

07.06.26 15.30 Uhr, Führung durch die katholische 
Wallfahrtskirche "unserer lieben Frau", An-
meldung 

 
ANMELDUNG & INFO: 07674 90600 

 
WALDSHUT-TIENGEN

29.05.26 15.00 Uhr, Schauspielführung: Fährfrau, hol 
über!,

 www.waldshut-tiengen.de/freizeit /erleben/
stadtfuehrungen 

06.06.26 10.00 Uhr, Waldbaden – Den Wald mit den 
Sinnen erfahren, natuerl-ich.green/index.php 

 
ANMELDUNG & INFO: 07751 833200

 
WEHR

30./31.05.26 14.00 Uhr, Kunstaustellung: Pareidolie - Ver-
steckte Dimensionen, Galerie Altes Schloss

06./07.06.26 14.00 Uhr, Kunstaustellung: Pareidolie - Ver-
steckte Dimensionen, Galerie Altes Schloss

 
ANMELDUNG & INFO: 07762 808601

 
WEILHEIM

31.05.26 15.00 Uhr, Schnupper Wanderung mit Lamas, 
schwarzwaldlamas.de/lama-wanderungen/ter-
mine/

 Änderungen vorbehalten!

Vereinsnachrichten

Deutsches Rotes Kreuz Görwihl

Kleiderkammer 
Wir freuen uns über Ihre Kleiderspende und Ihren 
Besuch!
Haben Sie gut erhaltene oder ungetragene Kleider, die 
Sie nicht mehr benötigen? Sie können uns diese sehr gern zu 
den Kleiderannahmeterminen bringen. Wir haben für jeden was 
dabei, von Babybekleidung bis XXL-Kleidung (inkl. Babysafe). 

Kleiderannahme
Montag, 08.06.2026 von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr 

Kleiderausgabe 
Donnerstag, 28.05.2026 von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Samstag, 06.06.2026 von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
Unsere Kleiderkammer steht für jeden offen, es sind keine Sozi-
alscheine notwendig. 

Bitte keine Gegenstände (z.B. Kinderfahrräder, DVDs, CDs, 
Möbel oder sonstige Gegenstände usw.) vor der Kleider-
kammer ablegen. Diese werden in der Kleiderkammer nicht 
benötigt und müssen extra entsorgt werden! 

Sie finden uns im DRK-Haus Mühleberg 4, 79733 Görwihl
Bei Fragen und akuten Notfällen wenden Sie sich an: 
ebanholzer@t-online.de

Krabbelgruppe Segeten

Im Bürgerhaus St. Marien in Segeten 36 findet in den 
Räumen des DRK ein offener  „Elterntreff mit Krab-
belgruppe“ statt. Dienstags von 9.00-11.00 Uhr im 14- tägigen 
Wechsel. Bei Interesse meldet euch bitte per WhatsApp 0152 
08402100 oder per email claudia.huber@t-online.de .
Wir freuen uns auf euch.
 
Leoni und Claudia
 

Schwarzwaldverein Görwihl e.V.

Freitag, 05.06.2026
Vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht
Wald ist mehr als eine Ansammlung von Bäumen, er ist Le-
bensraum für Wildtiere und Vögel, Kräuter und Pilze, Klein- und 
Kleinstlebewesen!
Am Beispiel von zwei Waldbildern wird uns Förster Mäntele von 
Rickenbach auf Dinge aufmerksam machen, über die wir (viel-
leicht) hinweggesehen haben. Er wird uns erläutern, wie der 
Wald bei uns auf den Klimawandel reagiert, und wie wir negative 
Folgen vermeiden bzw. abmildern können. Der Waldrundgang 
beginnt um 15 Uhr an an der Fliegerklause in Hütten.
Im Anschluss treffen wir uns zu einem gemütlichen Hock in der 
Fliegerklause.
 
Treffpunkt/Abfahrt: Marktplatz Görwihl, 14:30 Uhr
Gehzeit: ca. 2 Std., ca. 3,7 km, ca. 80 Hm
Bitte rechtzeitig anmelden! Spätestens 03.06.2026
Info/Anmeldung: Karl Kaiser, Tel.: 07754/73 19, 0174 6340 047 
kmikaiser@yahoo.de oder Karl-Heinz May, Tel.: 07754 / 13 59 
info@schwarzwaldverein-goerwihl.de
 
Freitag, 12.06.2026
(Ausweichtermin: Freitag, 19.06.2026)
Den Wald atmen
Zwischen Waldwegen und frischer Luft entdecken wir die Kraft 
des Atems.
Der Schwarzwaldverein lädt zum entschleunigenden Spazier-
gang ein, bei dem bewusste Atemübungen den Weg begleiten. 
Wir gehen zum Kaibesfelsen und über den Kirchgrund wieder 
zurück.

Treffpunkt/Uhrzeit: Kaisermatte/Autohaus Mutter, 17:00 Uhr 
(Parken bei der Hotzenwaldhalle, dort endet die Runde)
Info/Anmeldung: Franziska Schmidle, Tel.: 07754 / 929 77 09 
info@schwarzwaldverein-goerwihl.de
 
Sonntag, 14.06.2026
Wanderung auf dem Biberpfad von Tössegg (CH)
Die Wanderung verläuft auf dem WWF-Biberpfad entlang des 
Rheinufers. Hier begeistert der schmale Pfad durch seine ab-
wechslungsreiche Wegführung und die Blicke, die er auf den 
türkisblauen Rhein freigibt.
Im Anschluss machen wir dann noch eine Schifffahrt auf dem 
Rhein von Tössegg nach Eglisau und zurück (ca. 16 Schweizer 
Franken).
 
Treffpunkt/Abfahrt: Heimatmuseum Görwihl/FG, 09:00 Uhr
Rückkehr: ca. 18:00 Uhr
Gehzeit: ca. 3 Std., ca. 11 km, ca. 125 Hm
 
Info/Anmeldung: Bruno Matt, Tel.: 07754 / 77 77 
info@schwarzwaldverein-goerwihl.de
 
Scannen zur Webseite!
Dort gibt es aktuellen Infos, Wandertermine, tolle 
Bilder und vieles mehr!
www.schwarzwaldverein-goerwihl.de
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Seniorenkreis Görwihl e.V.

Seniorenkreis Görwihl e.V. jetzt auch auf WhatsApp!

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Vereinsmitglieder,
 
um Sie noch schneller und einfacher über unsere Aktivitäten zu 
informieren, geht der Seniorenkreis Görwihl e.V. neue Wege. Ab 
sofort betreiben wir einen eigenen WhatsApp-Kanal.
 
Über diesen Kanal erhalten Sie aktuelle Informationen zu unse-
ren Treffen, Ausflügen und Veranstaltungen sowie schöne Ein-
blicke und Bilder von unseren vergangenen Aktivitäten direkt 
auf Ihr Smartphone.
 
Das Beste daran: 
Ihre Telefonnummer bleibt für andere Abonnenten und auch 
für uns komplett unsichtbar. Es handelt sich nicht um eine 
Chatgruppe, sodass Sie keine störenden Nachrichten von an-
deren Mitgliedern erhalten. Sie lesen einfach nur unsere Neu-
igkeiten. 
 
So einfach funktioniert es mit 
dem unten abgedruckten 
QR-Code:
1. Öffnen Sie die Kamera-App auf 

Ihrem Smartphone.
2. Halten Sie die Kamera so über 

den QR-Code, als ob Sie ein 
Foto machen möchten.

3. Auf Ihrem Bildschirm erscheint 
ein Link. Tippen Sie auf diesen 
Link.

4. WhatsApp öffnet sich und zeigt 
unseren Kanal an.

5. Klicken Sie oben rechts auf den Button „Abonnieren“.
6. Wichtig: Tippen Sie anschließend oben rechts auf das 

kleine Glocken-Symbol, um die Benachrichtigungen einzu-
schalten. Nur so verpassen Sie keine Neuigkeit!

Alternativ können Sie in WhatsApp unter dem Reiter „Aktuelles“ 
nach dem Kanal „Seniorenkreis Görwihl e.V.“ suchen.
 
Wir freuen uns darauf, Sie auch digital auf dem Laufenden zu 
halten!
 
Euer Seniorenkreis Görwihl e.V.
Bernhard Eschbach, Erster Vorsitzender

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde  
Albbruck-Görwihl

Pfarrbüro Albbruck
Johanna Pfau
Tel. 07753/5363
Di + Do 10 – 12.30 Uhr,
Homepage:
www.evkg-albbruck.de
Vakanzvertretung
Pfr. Bopp-Hartwig, 07751/832712

Alle Sonntagsgottesdienste aus der Christuskirche in Albbruck
können auch online auf der Homepage mitgefeiert werden.

Donnerstag, 28.05.2026
9.30 Uhr Caritas digital Kompass für Senioren/innen in Albbruck
 
Freitag, 29.05.2026
10.00 Uhr Krabbelgruppe
 
Sonntag, 31.05.2026
10.30 Uhr Gottesdienst in Waldshut mit Pfr. Bopp-Hartwig
18.00 Uhr Gottesdienst in Laufenburg mit Präd. Bährle
 
Freitag, 05.06.2026
10.00 Uhr Krabbelgruppe
 
Samstag, 06.06.2026
17.30 Uhr Ökumenische Andacht in Görwihl St. Wendelinus mit 
Frau Christa Zumkeller
 
Sonntag, 07.06.2026
10.30 Uhr Gottesdienst Albbruck mit Pfrn.i.R. Adrian Ingold
10.30 Uhr Gottesdienst Laufenburg mit Pfr.i.R. Herrmann
 
Montag, 08.06.2026
19.00 Uhr Chorprobe Lichtblick
 
Donnerstag, 11.06.2026
9.30 Uhr Caritas digital Kompass
Für Senioren/innen in Albbruck

Röm.-kath. Kirchengemeinde  
Hochrhein-Südschwarzwald

Pfarrbüro Görwihl
Kirchstraße 6
79733 Görwihl
  
Pfarrer:  Peter Nicola  07761/5681980    

Stellvertretender Pfarrer: Ulrich Sickinger   07763/7866
ulrich.sickinger@kath-laufenburg-albbruck.de
 
Leitende Referentin: Sandra Bergheim 07761/5681980
s.bergheim@dekanat-waldshut.de
 
Pfarreiökonomin: Karin Schöttler  07622/676062
karin.schoettler@vst-schopfheim.de
 
Pfarramt Bad Säckingen:  07761/568190
st.fridolin@se-bsm.de
Öffnungszeiten:    
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch - Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
 
Kooperator: Bernhard Stahlberger 07754/237
bernhard.stahlberger@wendelinus-hw.de
 
Diakon: Günter Kaiser 07754/7315
guenter.kaiser@wendelinus-hw.de
 
Pastoralreferentin: Regina Jaekel  07754/929 668
regina.jaekel@wendelinus-hw.de
 
Gemeindereferentin Beate Tasse  07754/929 667
beate.tasse@wendelinus-hw.de
 
Pfarreiratsvorsitzende: Barbara Dannenberger 07764-6433
barbara-dannenberger@gmx.de
 
Pfarrbüro Görwihl: Melanie Kaiser 07754/237
pfarramt.goerwihl@wendelinus-hw.de
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Öffnungszeiten:
Montag und Donnerstag: 09:00 Uhr – 11:00 Uhr
Donnerstag: 17:00 – 19:00 Uhr
Internetseite: www.kath-suedschwarzwald.de

Gottesdienste:

Dienstag 26. Mai  - Hl. Philipp Neri 
15:30 Uhr   Görwihl Pfarrheim Raum Maria Magdalena
 Rosenkranz
16:30 Uhr   Rüßwihl
 Rosenkranz (M. Caronna)
17:00 Uhr   Rüßwihl
 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier (M. Caronna)

Mittwoch 27. Mai  - Hl. Augustinus von Canterbury
06:00 Uhr   Görwihl Pfarrheim Raum Zeno
 Frühschicht (D. Keck)
18:00 Uhr   Glashütten
 Eucharistiefeier
19:15 Uhr   Hogschür
  Z’Obed im Pfarrhus - wir betrachten die beiden 

Kreuzwege

Donnerstag 28. Mai  
10:00 Uhr   Ödlandkapelle
 Eucharistiefeier

Samstag 30. Mai 
10:00 Uhr   Ödlandkapelle
  Tauffeier Taufe der Taufkinder Emma und Aaron 

Metzger (Rickenbach); Lea Künze (Segeten)
19:00 Uhr   Oberwihl
 Eucharistiefeier

Sonntag 31. Mai  - Dreifaltigkeitssonntag 
10:00 Uhr   Görwihl
 Eucharistiefeier mit dem Herz-Ensemble
11:30 Uhr   Rickenbach
  Tauffeier Taufe der Taufkinder Fridolin Kai-

ser (Str.), Taavi Julian Brenn (Ri.), Liana Luisa 
Eschbach (Schweikh.), Laura König (Glash.)

17:00 Uhr   Görwihl
 Hagios-Singen (R. Jensen)
18:00 Uhr   Herrischried
  Maiandacht mit eucharistischem Segen sowie den 

Kirchenchören Herrischried, Görwihl u. Oberwihl
19:00 Uhr  Niederwihl
 Maiandacht mit dem Frauenchor Niederwihl 
 (L. Maise)

Montag 01. Jun  - Hl. Justin 
19:30 Uhr   Rickenbach
 Ökumenisches Friedensgebet

Dienstag 02. Jun  - Hl. Marcellinus und hl. Petrus 
15:30 Uhr   Görwihl Pfarrheim Raum Maria Magdalena
 Rosenkranz
16:30 Uhr   Rüßwihl
 Rosenkranz (M. Caronna)
17:00 Uhr   Rüßwihl
 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier 
 (M. Caronna)
18:30 Uhr   Rotzingen
 Rosenkranz
19:00 Uhr   Rotzingen
 Eucharistiefeier

Donnerstag 04. Jun  - Fronleichnam 
10:00 Uhr   Görwihl
  Eucharistiefeier mit Prozession zu Fronleichnam 

mit der TK Hartschwand-Rotzingen und der Hot-
zenwald Bauernkapelle Görwihl

10:00 Uhr   Rickenbach
 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier (Beck)
20:30 Uhr   Oberwihl
  Eucharistiefeier mit Nachtprozession; mit dem MV 

Oberwihl und anschl. Apèro Gemeindeteam Nie-
derwihl /gerne können wieder Lichter am Prozes-
sionsweg aufgestellt werden. 

Samstag 06. Jun 
14:00 Uhr   Herrischried
  Brautmesse von Manuel und Larissa Mahrer, geb. 

Hessler (Pater Roman)
17:30 Uhr   Görwihl Pfarrheim Raum Maria Magdalena
 Ökumenische Andacht (Ch. Zumkeller)
18:00 Uhr   Niederwihl
 Eucharistiefeier
20:30 Uhr   Görwihl
  Konzert “Zwischen den Sternen” - ein Abend der 

Entschleunigung, eine Kontemplation in Klang u. 
Wort, mit M. Jessel (Cello), M. Kidaisch (Vibra-
phon), Ch. Kopp (Sprecher)

Sonntag 07. Jun  - 10. Sonntag im Jahreskreis 
10:00 Uhr   Görwihl
 Eucharistiefeier mit Pfarrer Ulrich Sickinger
10:00 Uhr   Rickenbach
 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier (Thoma)
14:00 Uhr   Görwihl
 Labyrinthführung

Montag 08. Jun  
19:30 Uhr   Rickenbach
 Ökumenisches Friedensgebet

Dienstag 09. Jun  - Hl. Ephräm der Syrer 
15:30 Uhr   Görwihl Pfarrheim Raum Maria Magdalena
 Rosenkranz
19:00 Uhr   Engelschwand
 Eucharistiefeier 
Weitere kirchliche Nachrichten/Mitteilungen finden Sie im 
Wendelinusboten – diesen finden Sie im Schriftenstand un-
serer Kirchen.
 
Pfarrbüro Görwihl:
Das Pfarrbüro Görwihl bleibt von Montag den 18.05. bis einschl. 
Donnerstag, 28.05.2025 geschlossen. Gerne können Sie sich 
mit Ihren Anliegen an das Pfarrbüro in Rickenbach oder an das 
Pfarrbüro in Herrischried wenden.
Bei dringenden Anliegen wenden Sie sich bitte direkt an Herrn 
Pfarrer Stahlberger Tel.: 07754-237 oder per E-Mail an: bern-
hard.stahlberger@wendelinus-hw.de
 
EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG für alle, die 
am kirchlichen Leben in Görwihl und den oberen Dörfern 
teilnehmen
Sonntag, den 14. Juni 2026 nach dem Patroziniumsgottesdienst 
in der Pfarrkirche Strittmatt
Was erwartet dich?
~  Blick auf das zukünftige Gemeindeleben als ein Teil der neuen 

Pfarrei Hochrhein-Südschwarzwald
~  Bestätigung des Gemeindeteams und Berufung weiterer Mit-

glieder
~ Austausch bei einem anschließenden Apero
 
EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG für alle, die 
am kirchlichen Leben in Niederwihl, Oberwihl und Rüßwihl 
teilnehmen
Sonntag, den 21. Juni 2026 um 10:45 Uhr nach dem Wortgot-
tesdienst in der Pfarrkirche Niederwihl
Was erwartet dich?
~  Blick auf das zukünftige Gemeindeleben als ein Teil der neuen 

Pfarrei Hochrhein-Südschwarzwald
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~  Bestätigung des Gemeindeteams und Berufung weiterer Mit-
glieder

~ Austausch bei einem anschließenden Apero
 
Katholisches Bildungswerk Hotzenwald 

Herzensgebet mit Ursula Fleischer
Einführung in das kontemplative Beten mit anschließendem 
Gang durchs Labyrinth.
Leitung; Ursula Fleischer
Termin 29.05.2026
Ort: Pfarrheim St. Wendelin Görwihl, Raum Maria Magdalena
Um 18:00 Uhr
 
HAGIOS-SINGEN
Leitung: Rosemarie Jensen
Termin: 31.05.2026
Ort: Pfarrkirche St. Bartholomäus Görwihl
Um 17:00 Uhr
 
Die Bibel - klar u. kompakt
Bibeljournaling - gestalterische Auseinandersetzung mit 
Bibeltexten.
Eine Herausforderung, sich mit dem Wort Gottes, der Bibel, kreativ 
auseinanderzusetzen. Für diese Form des Bibelteilens sind keine 
Vorkenntnisse nötig. Lassen sie sich auf das Experiment ein.
Referentin: Dagmar Keck
Termine: 09./ 16./ 23.06.2026 Daten 
Ort: Pfarrheim St. Wendelin Görwihl, Raum Zeno
Um: 20:00 Uhr
 
Zwischen den Sternen - Konzert
Ein Abend der Entschleunigung, eine Kontemplation in Klang 
und Wort: 
Martin Jessel, Cello; Michael Kidaisch, Vibraphon; Christoph 
Kopp, Sprecher, Teste von Silka Neumeister u.a. Werke von Ch. 
Billian, J.S. Bach, G. Faurè u.a. 
Termin 06.06.2026
Ort: Pfarrkirche St. Bartholomäus Görwihl
Um 20:30 Uhr
 
Es sind noch Plätze frei!
30.-31.07.2026 - Besuch im ZKM und der Kunsthalle Karlsruhe,  
Besichtigungen und Workshops inkl. einer Übernachtung
Anmeldung: Bis Freitag 29.05.2026
Pfarrbüro Görwihl, per Mail an 
Bernhard Stahlberger@wendelinus-hw.de
Oder telefonisch unter 07754/237

KÖB

Rückblick

Schwarzwald - Spannung - Alemannisch 

Anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums machte Schriftsteller 
Ralf H. Dorweiler im Rahmen seiner Lesereise Halt in Görwihl. 
Gemeinsam mit seiner Frau und Mitautorin Daniela Bianca Gi-
erok präsentierte er das neue Jubiläumswerk „Noch ein Mord 
auf Alemannisch“. Mit Lesungen, persönlichen Geschichten 
und viel Humor – unterstützt von Basset Hündin „Sweet Sue“ – 
begeisterte das Autorenduo das Publikum. Die Kooperation Bü-
cherei Görwihl und Bildungswerk Hotzenwald freute sich über 
einen gelungenen und unterhaltsamen Abend.

Soziale Börse und Oase

Wir helfen Menschen bei Krankheit, Behinde-
rung und in besonderen Lebenslagen.   

Soziale Börse Görwihl / 
Nachbarschaftshilfe Hotzenwald e.V.
Kirchweg 7,  79737 Herrischried
Einsatzleitung: Monika Gerspacher      
Tel.07764- 933 130 (Di, Fr 10 bis 11 Uhr)   
sozialeboerse@wendelinus-hw.de
 
Herzliche Einladung zum gemeinschaftlichen 
Mittagstisch

Jeden Dienstag, um 12:00 Uhr im SV Sportheim 
Görwihl. Bitte melden Sie Ihre Teilnahme bis Montagabend bei 
Regina Efinger, Tel. 07754 / 1415. Abholung kann angeboten 
werden.
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Landratsamt

Landkreis zeigt Kinofilm „Der Lorax“ im Rahmen 
der Klimatage 2026 

Im Rahmen der diesjährigen Klimatage vom 12. bis 14. Juni 
2026 zeigt der Landkreis den Kinofilm „Der Lorax“ im Wald-
shuter Kino. Der Film richtet sich speziell an Kinder zwi-
schen 6 und 14 Jahren.
 
„Der Lorax“ ist ein Film für die ganze Familie, in dem der flau-
schige Lorax und ein mutiger Junge zeigen, warum jeder Baum 
zählt! Kinder und Jugendliche können ihr Wissen über Klima 
und den Wald vertiefen.
Vor und nach dem Kinofilm gibt es spannende Mitmach-Akti-
onen an Infoständen zu den Themen Ernährung, Gesundheit, 
Klima und Wald.
 
Wann: Freitag, 12. Juni 2026 | Infostände ab 16 Uhr | Start der 
Filmvorführung: 17 Uhr 
Wo: Albrecht Kino Waldshut | Bernhalde 1, 79761 Walds-
hut-Tiengen 
Der Eintritt für Kinder ist ermäßigt und beträgt 2 Euro.
 
Aufgrund der begrenzten Platzzahl empfehlen wir eine Reser-
vierung, telefonisch unter: 07751 91990, oder vorab an der 
Kasse. Altersempfehlung: zwischen 6 und 14 Jahren.
 
Hinweis: Die Klimatage sind mit Infoständen rund um die Themen 
Klima und Wald auch präsent im Rahmen der Auftaktveranstal-
tung der diesjährigen STADTRADELN-Aktion am Sonntag, den 
14. Juni 2026 ab 10 Uhr auf dem Waldshuter Viehmarktplatz.

Land- & Forstwirtschaft

Lehrgangstermine am forstlichen Stützpunkt in 
Bonndorf 

für den Privatwald, Forstunternehmen, Naturschutz,  Jäger-
schaft und Brennholzkunden: 
07.07.2026 Sicheres Arbeiten im Schadholz 
22.07.2026 Holzrücken im Privatwald
25.-26.08.2026 Motorsägen-Grundlehrgang
15.09.2026 Akkutechnologie im Wald
23.09.2026  Distelleiter-System: Blockweise Wertästung 

(Nadelholz)
24.09.2026 Distelleiter-System: Höhenrettung
06.10.2026 Holz in Spannung
23.10.2026 Mein Wald für morgen
28.-30.10.2026 Holzernte-Grundlehrgang
23.-24.02.2027 Motorsägen-Grundlehrgang
09.-10.03.2027 Motorsägen-Grundlehrgang für Frauen
12.03.2027 Grundlagen der Durchforstung
27.-28.04.2027 Motorsägen-Grundlehrgang
12.05.2027 Anschuss-Seminar
    
Termine nach Vereinbarung    
Trainingskurs „Sturmholzaufarbeitung“
   
Auskunft und Anmeldung unter:  https://www.forstbw.de Digita-
les Bildungsangebot | ForstBW
sp.bonndorf@forstbw.de – 07672 879 4695
 
https://www.forstbw.de/erleben-lernen/fortbildung/digitales-bil-
dungsprogramm

Erfassungen von Tieren, Pflanzen und Biotopen 
durch LUBW 

Auf dem Gebiet der Gemeinde Görwihl werden im Zeitraum von 
März bis Ende November 2026 Erfassungen von Tieren und 
Pflanzen im Auftrag der LUBW Landesanstalt für Umwelt Ba-
den-Württemberg durchgeführt. Dabei wird die Gemeindefläche 
nicht flächendeckend untersucht. Die Untersuchungen erfolgen 
auf wenigen Stichprobenflächen, überwiegend im Außenbereich 
des Gemeindegebiets. Ziel ist es, langfristig die Qualität von Bio-
topen bzw. das Vorkommen und Bestandstrends von Tier- und 
Pflanzenarten zu erfassen. Die Ergebnisse werden auf Landes- 
und teils auch Bundesebene hochgerechnet, um Aussagen zur 
Entwicklung treffen zu können.
Die Erfassungen finden im Rahmen folgender Monitoringpro-
gramme statt:
Die Bundesrepublik Deutschland ist als Mitgliedsstaat der Euro-
päischen Union nach Art. 11 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
(FFH-RL) verpflichtet, im gesamten Bundesgebiet regelmäßig 
ein Monitoring zur Überwachung der Erhaltungszustände für 
Arten von gemeinschaftlichem Interesse durchzuführen und die 
Ergebnisse an die EU zu berichten. Die in Baden-Württemberg 
untersuchten Arten sind Teil des bundesweiten Stichprobenmo-
nitorings innerhalb der kontinentalen biogeographischen Region. 
Die Gesamtanzahl der Stichproben sowie die Verteilung auf die 
Bundesländer wurde vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) vor-
gegeben und je nach Art um weitere Stichproben in den Bundes-
ländern ergänzt. Die Ergebnisse fließen in den FFH-Bericht 2031 
ein. Die Lage der Stichprobenflächen wurde im Rahmen einer 
Zufallsziehung ausgewählt. Da die externen Dienstleistenden die 
Arbeiten selbstständig planen, sind alle Flächen angegeben, die 
zwischen 2026 und 2029 beprobt werden. Weitere Informationen 
zur FFH-Richtlinie sowie deren Umsetzung in Baden-Württem-
berg finden Sie auf der Internetseite der LUBW: www.lubw.ba-
den-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/ffh-richtlinie
 
Im Rahmen dieser Erfassungen ist es den kartierenden Fachper-
sonen als Beauftragte der LUBW entsprechend den Vorgaben 
des § 52 NatSchG grundsätzlich erlaubt, Grundstücke ohne vor-
herige Anmeldung zu betreten. Die Kartierenden betreten nur 
offene Landschaft und Wald im Außenbereich. Fest umzäunte 
Privatgärten werden ohne Zustimmung nicht betreten. Die von 
der LUBW beauftragten Personen haben eine Bescheinigung 
erhalten, die sie im Gelände mit sich führen. Die Stichprobenflä-
chen bleiben anonym, um die Aussagekraft des Monitorings zu 
gewährleisten. Es erfolgt auch keine Zuordnung der Ergebnisse 
zu Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern oder Bewirt-
schaftenden. Dauerhafte Markierungen werden nicht vorgenom-
men. Der Zeitpunkt der Erfassung richtet sich nach dem Entwick-
lungsstand der Arten oder Lebensräume und wird stark von den 
aktuellen Wetterbedingungen beeinflusst. Eine Begleitung der 
Erfassungen vor Ort ist leider nicht möglich.
 
Bei Fragen steht Ihnen die LUBW unter folgender E-Mail-Adresse 
zur Verfügung: post-stelle@lubw.bwl.de

Landwirtschaftsamt

Saisonkräfte aus dem Ausland auf Gefahr der 
Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest 
hinweisen 

Derzeit beschäftigen viele land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe, Gartenbau- sowie handwerkliche Baubetriebe 
Saisonkräfte aus dem Ausland. Das Veterinär- und Land-
wirtschaftsamt des Landkreises Waldshut bittet Arbeitge-
ber, Saisonkräfte über die Gefahr der Einschleppung der 
Afrikanischen Schweinepest (ASP) aufzuklären und die 
richtige Entsorgung von Speiseresten sicherzustellen. 
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Seit 2014 breitet sich die hochansteckende Tierkrankheit in Eu-
ropa aus und bedroht Millionen Haus- und Wildschweine. Die 
für den Menschen ungefährliche Krankheit kann über mit dem 
ASP-Virus infizierte Schweine und Lebensmittel auf die Tiere 
übertragen werden. 
 
Um die Einschleppung der Seuche in den Landkreis Waldshut 
zu verhindern, ist es entscheidend, dass Speisereste und Le-
bensmittelabfälle nur in verschlossenen Müllbehältern entsorgt 
werden. Werden infizierte fleisch- oder wursthaltige Speiseres-
te am Straßen- oder Feldrand oder im Wald entsorgt und von 
Wild- und Hausschweinen gefressen, können sich die Tiere mit 
der ASP anstecken. In der Folge breitet sich die Seuche aus und 
führt zu dramatischen wirtschaftlichen Einbußen für die gesam-
te Handelskette.
 
Alle Betriebe, die Saisonkräfte aus dem Ausland beschäftigen, 
werden deshalb darum gebeten ihre Mitarbeiter über die Gefahr 
einer Einschleppung der ASP zu informieren und Informations-
material in den entsprechenden Sprachen auszuhändigen und 
aufzuhängen. Es ist im Internet kostenfrei erhältlich unter: https://
mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/tierschutz-tier-
gesundheit/tiergesundheit/tierkrankheiten-tierseuchen-zoono-
sen/afrikanische-schweinepest/informationsmaterial

Aufgabe der Betriebe ist es darüber hinaus, überall auf ihren 
Feldern, Höfen und an Baustellen ausreichend verschlossene 
Müllbehälter auf- und Mülltüten bereitzustellen und für die Ent-
leerung zu sorgen. 

Für Sie notiert

Termine/ Kurse

Vorträge Klinikum Hochrhein 

Kindernotfälle – Hilfe zur Selbsthilfe
Wenn ein Kind plötzlich schwer erkrankt oder sich verletzt, ist 
schnelles und richtiges Handeln entscheidend. Doch wie er-
kennt man die Warnzeichen und was sollte man im Notfall tun? 
Dr. med. Christoph Schmitz, Chefarzt der Zentralen Notaufnah-
me, gibt in seinem Vortrag praktische Tipps und Anleitungen, 
wie Eltern und Betreuer in Notsituationen sicher reagieren kön-
nen. Der Vortrag findet am 18. Juni um 18.30 Uhr im großen 
Veranstaltungsraum des Klinikums Hochrhein (Kaiserstr. 93-
101) statt. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung wird 
unter kommunikation@klhr.de erbeten

Wenn der Rücken enger wird – Spinalkanalstenose verste-
hen und behandeln
Viele Menschen kennen es: Beim Gehen beginnen Rücken oder 
Beine zu schmerzen, nach ein paar Minuten Pause geht es wie-
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der besser. Häufig steckt eine sogenannte Spinalkanalstenose 
dahinter – eine Verengung des Wirbelkanals, die Nerven unter 
Druck setzt. Doch was bedeutet diese Diagnose genau? Welche 
Beschwerden sind typisch? Und welche Behandlungsmöglich-
keiten gibt es heute? Diesen Fragen widmet sich Robert Wis-
niewski, Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie, in einem ver-
ständlichen und praxisnahen Vortrag. Der Vortrag findet am 25. 
Juni um 18:30 Uhr im großen Veranstaltungsraum des Klinikums 
Hochrhein (Kaiserstr. 93–101) statt. Die Veranstaltung ist kosten-
los, eine Anmeldung wird erbeten unter kommunikation@klhr.de.

Der Pflegestützpunkt lädt ein zum Vortrag:  

Validation bei Demenz in Verbindung mit Musik 

Validation ist eine spezielle Form des Umgangs mit demenzi-
ell erkrankten Menschen. Auch in Verbindung mit Musik kann 
sie helfen, Gefühle anzusprechen, Ängste und Unruhe zu ver-
ringern sowie Vertrauen und Geborgenheit aufzubauen, denn 
Musik bietet die Möglichkeit, Menschen zu verbinden – auch 
dann, wenn Worte fehlen.

 
Referentin:  Elfriede Marino, Fachkraft für Gerontopsychiatrie 
und Buchautorin
Wann: Dienstag, den 09.06.2026, um 15.00 Uhr
Wo: Pfarrscheuer Laufenburg-Luttingen, Kirchgasse 2, 
79725 Laufenburg-Luttingen

 
Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, beim Sin-
gen und Erklingen bekannter Lieder Gemeinsamkeit zu erleben 
und schöne Erinnerungen zu wecken. Eingeladen sind Betroffe-
ne, Angehörige, Interessierte und Musikbegeisterte. 

Die Veranstaltung ist kostenfrei! 
Anmeldungen gern unter: 07751-864290 oder
per Mail: demenzveranstaltungen@landkreis-waldshut.de

Selbsthilfegruppe Fas(d)zinierende Kinder 

Die Selbsthilfegruppe Fas(d)zinierende Kinder lädt zum Seminar 
am 17.06.2026 um 14.00 Uhr in das evangelische Gemeinde-
haus Tiengen, Schwarzenbergstraße 6, 79761 Waldshut-Tien-
gen ein. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt darin, wie sich 
der Alltag in der Kindergartenzeit gestalten könnte und wie die 
Kinder gut begleitet werden können.
Um vorherige Anmeldung zu Veranstaltung unter shg.fasd-wt@
web.de bis zum 03.06.2026 wird gebeten. Der Eintritt ist frei, 
Dauer ca. 4 Stunden.

Stellenangebote

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS
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Die lustige Stadtrallye 
Seit Wochen haben die Kinder an ihren tollen Fahrzeugen gebastelt und geschraubt,  
mit denen sie heute an den Start gehen. 

A	 �Wie nennt man den rasanten Wettbewerb? Trag die gesuchten Buchstaben in das Lösungsgitter ein! Manche fliegen frei her-
um, andere musst du anhand der Bilder erraten. Dabei verrät dir die schwarz hinterlegte Zahl die Position des Buchstabens im 
gesuchten Wort, die weiß hinterlegte Zahl, in welches Kästchen du ihn eintragen musst. 

B	� Zwei Kinder unterhalten sich über die Fahrzeuge. Was sagen sie? Lös das Bilderrätsel! 

C	� Vier Freunde haben eine Wette abgeschlossen, wer von ihnen beim Rennen der Schnellste ist. Sie treten in einer Badewanne, 
einem Frosch, einer Burg und einem Helm gegeneinander an. Die Badewanne fährt hinter dem Frosch und der Burg ins Ziel. 
Der Frosch ist zwar langsamer als die Burg, erreicht jedoch vor dem Helm die Ziellinie. Wer ist der schnellste? 
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Bergstraße 16 | 79725 Laufenburg
Telefon +49 (0) 77 63 -56 65 | zimmerei.enderle@t-online.de 

Wir suchen DICH:  
Zimmerer  

m/w/d

GEFLÜGELAUSLIEFERUNG am Di., 09.06.26  &  Di., 07.07.26 
Junghennen usw. bitte vorbestellen!!
Görwihl, Hotzenwaldhalle, 7.15 Uhr

Nach immer wiederholter Nachfrage:

Unsere Öffnungszeiten
Donnerstag vormittags von  9 - 12 Uhr

Freitag vormittags von  9 - 12 Uhr

Bestellungen können auch jederzeit nach Absprache 
bei uns abgeholt werden!

Telefon: 07754 226
E-Mail: info@metzgerei-boll.de

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

BEDINGUNGEN DER AKTION:
•	 Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de)  

und die aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und 
Werbeagenturen.

•	 Anzeigenvorlagen (Druckunterlagen): Bitte bis 
donnerstags, 9 Uhr der Vorwoche einreichen.

•	 Zahlungsmethoden: Nur mit erteilter  
Abbuchungserlaubnis. Andere Zahlungsmethoden sind 
ausgeschlossen.

•	 Bestehende Vereinbarungen:  
Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit 
unserem Verlag sind für diese Aktion außer Kraft 
gesetzt. Das mm-Volumen wird jedoch Ihrem Abschluss 
gutgeschrieben.

•	 Farbzuschläge: Nicht rabattierfähig.

•	 Aktionszeitraum: Alle Anzeigen müssen innerhalb 
des Aktionszeitraums geschaltet werden.

•	 Aktionscode: Bitte geben Sie bei der  
Anzeigenbestellung den Code P-2026-03 an.

Nutzen Sie die starke Zeit im Frühjahr und 
Sommer für Ihre Werbung: Schalten Sie  
4 Anzeigen – wir schenken Ihnen 2 weitere.
Buchen Sie 6 Anzeigen – und erhalten Sie die 2 günstigsten  
kostenlos! 
Aktionszeitraum: KW 19 bis 27 (04.05. – 05.07.26)

Ihre Vorteile auf einen Blick:
•	 4 + 2 Aktion: Sie zahlen 4 Anzeigen und erhalten die 2 günstigsten 

Anzeigen gratis
•	 Mehr Sichtbarkeit: Längere Präsenz über mehrere Wochen
•	 Starker Zeitraum: Frühling & Sommer – hohe Aufmerksamkeit in 

der Region
•	 Flexibel planbar: Gilt für alle Anzeigenformate im Aktionszeitraum

So einfach funktioniert’s:
1.	 6 Anzeigen für den Zeitraum KW 19 bis 27 (04.05. – 05.07.26) 

buchen
2.	 Nur 4 Anzeigen bezahlen
3.	 Ihre Werbung erscheint 6-mal – mit maximaler Wirkung

  Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle  
Beratung? Wir sind jederzeit für Sie da und unterstützen 
Sie gerne bei der optimalen Planung Ihrer Kampagne.
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Mehr Präsenz.  
Mehr Wirkung.  
Mehr Sommer.

4 Anzeigen 

bezahlen 

+ 2 kostenlos 

dazu!



Putzhilfe gesucht
 Älteres Ehepaar in Görwihl sucht für Einfamilienhaus  

eine Putzhilfe für 2-4 Stunden /Woche

Kontakt:  07754-17 63



Med. Fachangestellte (MFA) gesucht (m/w/d)
Engagierte Allgemeinarztpraxis sucht zur Verstärkung
ihres Teams eine MFA in Teilzeit oder Vollzeit ab sofort.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!
PRAXIS SCHLACHTER

Praxis Inge Schlachter / Dr. Martina Dehmel
Schulstraße 10, 79774 Albbruck

Tel. 07753 - 5031

Servicefachkraft
per sofort oder nach Vereinbarung

Pizzeria im Hotzenwald
Stundenlohn 20 €

Interessiert?
+41 79 603 76 45

WIR SUCHEN DICH!
Du bist mind. 13 Jahre alt und möchtest dir etwas dazuverdienen? 
Starte jetzt durch als Zusteller (m/w/d) für Wochenzeitungen & Prospekte 
in Hartschwand oder Oberwihl! 
Bewirb dich: www.sk-logistik-jobs.de/schueler-in/
Bei Fragen: 0800 / 999 5 666

psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!



Rechtsanwaltskanzlei  Silvana Mattei
Jeden Mittwoch Beratungstag (zwischen 10.00-16.00 Uhr) 

Terminvereinbarung - pauschal 50 e alle Rechtsgebiete.
Hauensteinstr. 22 • 79713 Bad Säckingen

Telefon 07761 - 999 011 

Wir helfen sofort bei einem Todesfall

Bestattungen

Schreinermeister

Kirchstraße 16, 79733 Görwihl
Tel. 07754 1280 Mobil: 0171 7533399
•  Einsargung
•  Überführungen
•  Bestattungsbedarf
•  Vorsorge


